
L1   Erhaltung von Räumen mit hoher/sehr hoher Bedeutung des Landschaftsbildes

L2   Erhaltung/Schutz und Pflege von Alleen

L3   Erhaltung von landschaftsprägenden Kuppen, Höhenzügen und Felsentälern in ihrem
       Erscheinungsbild und deren charakteristischer Ausprägung

L4   Erhaltung und Pflege historischer Kulturlandschaftselemente und deren Umgebung

A1   Erhaltung wertvoller Biotoptypen

A2   Erhaltung unzerschnittener verkehrssarmer Räume (UZVR)

A3a  Schutz von Kernflächen des Biotopverbundes

A3b  Schaffung von Verbindungsflächen des Biotopverbundes
        sowie Verminderung von Isolationswirkungen

A3c  Schutz von Zugachsen und Zugkorridoren für Vögel

A4    Strukturierung ausgeräumter Agrarlandschaften

K1   Erhaltung von Räumen mit hohem Freiflächensicherungsbedarf 

K2   Erhaltung von Luftaustauschbahnen 

K3   Erhaltung von Wäldern mit regionaler Bedeutung für das Siedlungs- und Freiflächenklima

 K - besondere Anforderungen an Schutz / Verbesserung von Klima und Luft

B - besondere Anforderungen an Schutz / Entwicklung des Bodens

B1   Sicherung von Böden mit einer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit für die Landwirtschaft

B2   Erhaltung des hohen Filter- und Puffervermögens von Böden

B3   Erhaltung des Wasserspeichervermögens von Böden

B4   Schutz vor Winderosion

B5   Maßnahmen gegen Wassererosion auf gefährdeten Agrarflächen

B6   Herstellung natürlicher Bodeneigenschaften auf Kippen des Braunkohlenbergbaus

W - besondere Anforderungen an Schutz / Entwicklung des Wasserhaushaltes 

W1   Erhaltung naturnaher Fließgewässerauen und -landschaften sowie ökologisch wertvoller Uferbereiche von Standgewässern

W2   Sanierung von Fließgewässerabschnitten

W3   Verbesserung der Gewässergüte

W4   Erhaltung und Verbesserung des natürlichen Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögens

W5   Rückgewinnung natürlicher Überschwemmungsbereiche

W6   Erhaltung hoher Grundwasserneubildungsraten

W7   Abbau vorhandener/Verhütung künftiger Schadstoff-Kontaminationen in gering grundwassergeschützten Gebieten

A - besondere Anforderungen an Schutz / Entwicklung von Arten,

ihren Lebensgemeinschaften und Lebensräumen

L - besondere Anforderungen an Schutz / Entwicklung des Landschaftsbildes

E1   Sicherung und Erhaltung des hohen Erholungswertes der Landschaft 

E2   Entwicklung von Räumen für die landschaftsbezogene Erholung

E - besondere Anforderungen an Schutz / Entwicklung des Erholungspotentials 
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Geobasisdaten: GeoSN, dl-de/by-2-0; DTK100 (2014)
Datenquellen: Fachbeitrag Landschaftrahmenplan 2007
Bearbeitungsstand: 26. Januar 2023

Integriertes Entwicklungskonzept

Zweite Gesamtfortschreibung des
Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien

beschlossen durch Satzung des Regionalen Planungsverbandes vom
26. Januar 2023, genehmigt durch das Sächsische Staatsministerium
für Regionalentwicklung am 25. August 2023
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